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§ 3a ApoG Staatliches
Apothekerdiplom

 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Personen, die an einer österreichischen Universität den akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie

erworben haben oder deren ausländischer Studienabschluss von einer österreichischen Universität als dem

inländischen Studienabschluss entsprechend nostrifiziert wurde und die die allgemeine Berechtigung zur

Berufsausübung erlangen wollen, haben in einer öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke eine einjährige

fachliche Ausbildung zu absolvieren und die Prüfung für den Apothekerberuf vor der Prüfungskommission der

Österreichischen Apothekerkammer erfolgreich abzulegen.

2. (2)Personen, deren ausländischer Studienabschluss nostrifiziert wurde, haben der Österreichischen

Apothekerkammer vor Aufnahme der einjährigen fachlichen Ausbildung gemäß Abs. 1 einen Nachweis der für die

Ausübung des Apothekerberufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache zu erbringen. Anderenfalls hat

die Österreichische Apothekerkammer den Antritt der einjährigen fachlichen Ausbildung binnen einer Frist von

vier Wochen ab Erbringung des Nachweises zu untersagen. § 3b Abs. 2a gilt.

3. (3)Die Österreichische Apothekerkammer hat in einem anderen Mitgliedstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft absolvierte Berufspraktika sowie in

Militärapotheken (§ 66a) und in Apotheken von akademischen Ausbildungsstätten für Veterinärmedizin

absolvierte Zeiten einer fachlichen Ausbildung in der Dauer von bis zu sechs Monaten auf die gemäß Abs. 1 zu

absolvierende einjährige fachliche Ausbildung in einer öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke

anzurechnen, sofern sie der nach Abs. 4 erlassenen Verordnung entsprechen, und in einem Drittland absolvierte

Berufspraktika zu berücksichtigen. (Anm. 1)

4. (4)Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann durch Verordnung nähere Bestimmungen

über die Voraussetzungen für die Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft absolvierten Berufspraktika oder für

die Berücksichtigung von in einem Drittland absolvierten Berufspraktika erlassen.

5. (5)Nach Abschluss der Ausbildung gemäß Abs. 1 hat die Österreichische Apothekerkammer im Wege der

Landesgeschäftsstelle, bei der die Prüfung für den Apothekerberuf abgelegt wurde, das Staatliche

Apothekerdiplom zu verleihen.
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